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ZEITSPIEGEL | ALTERSLIMITEN

Diskriminierung ist eine Realitat

Der Bundesrat spricht sich gegen Alterslimiten fiir politische Amter aus. In der realen

Politik werden solche Beschrdankungen trotzdem praktiziert.

VON KURT SEIFERT*

or zwei Jahren sorgte eine kleine

Berner Gemeinde namens Madiswil
fiir schweizweiten Wirbel: Die Gemein-
deversammlung beschloss, kiinftig soll-
ten 70-Jahrige und Altere nicht mehr in
kommunale Amter gewihlt werden kén-
nen. Der Schweizerische Seniorenrat
(SSR) nahm sich der Sache an und erhob
Beschwerde beim zustdndigen kanto-
nalen Amt fiir Gemeinden und Raum-
ordnung. Dieses beschied, der SSR habe
kein Beschwerderecht, und ausserdem
sei der Entscheid der Madiswiler durch-
aus zuldssig. Einen Verstoss gegen die
Verfassung konnten die Berner Juristen
nicht erkennen.

Die Initiative des Seniorenrates zeig-
te aber auf anderer Ebene Wirkung: Im
Grossen Rat des Kantons Bern wurden
mehrere Motionen eingereicht, die gegen
Altersgrenzen fiir politische Amter ar-
gumentieren. Madiswil ist namlich kein
Einzelfall: In vielen Gemeinden und
teilweise sogar in Kantonen sind solche
«Altersguillotinen» bereits gang und
gdbe. Unter dem Eindruck des landes-
weiten Proteststurms zogen die Madis-
wiler ihren Entscheid dann im Juni letz-
ten Jahres wieder zuriick.

Es gibt auch ungeschriebene Regeln

Mit einer viel beachteten Tagung hat sich
der Schweizerische Seniorenrat dafiir
eingesetzt, die noch vorhandenen Alters-
limiten ausnahmslos aufzuheben (die
Zeitlupe berichtete dariiber im Marz
2003). Eine Diplomarbeit - verfasst von
Heinz Ernst, Mitarbeiter der Geschafts-
und Fachstelle von Pro Senectute
Schweiz - weist nach, dass neben den
geschriebenen Gesetzen und Bestim-
mungen auch ungeschriebene Regeln
gelten, die eine politische Beteiligung
von dlteren Menschen verunmdglichen
oder zumindest behindern. Er hat einige
Fille untersucht, die deutlich machen,
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wie Diskriminierung aus Grinden des
Alters praktiziert wird.

Da ist beispielsweise eine ehemalige
SVP-Nationalrdtin, die nicht mehr in die
Parteilinie passte. Mithilfe der Statuten,
die fiir die Nomination von iiber 65-Jdhri-
gen eine Zweidrittelmehrheit erforderlich
machen, wurde diese Kritikerin einfach
abserviert (fiir Jiingere genligt das ein-
fache Mehr).

Diskriminierung ist allerdings keine
biirgerliche Spezialitdt. Sie ldsst sich
auch im linken Spektrum finden. So setz-
te eine sozialdemokratische Kantonal-
partei eine aktive Genossin auf einen
wenig aussichtsreichen Listenplatz fiir
den Verfassungsrat - mit ausdriicklichem
Verweis auf ihr Alter (die Betreffende war
damals 64-jahrig). Die Zuriickgesetzte
schaffte trotzdem den Sprung nach vorne
und wurde gewahlt.

«Unnotig und untauglich»

Vor kurzem hat der Bundesrat in einem
Bericht Position bezogen: Er hadlt Alters-
schranken fiir «unnotig und untauglich»
und spricht sich deshalb generell gegen
solche Limiten bei politischen Amtern

Alterssession im Nationalratssaal: Die Erfahrung Alterer kann der Politik niitzen.

aus. Das schweizerische Milizsystem
lebe von der Bereitschaft aller, Aufgaben
fiir das Gemeinwesen zu {ibernehmen.
Gerade Pensionierte ohne berufliche Be-
lastungen seien dafiir pradestiniert. Alte-
re Menschen in Politik, Kultur und Wis-
senschaft hétten bewiesen, dass sie zu
hochsten Leistungen fdhig seien. Alters-
schranken wiirden dieser Tatsache nicht
Rechnung tragen.

Heinz Ernst schreibt in seiner Di-
plomarbeit, die «Wdgsten und Besten»
finde man nicht mit dem «Betrieb von
Altersguillotinen», sondern indem Biir-
ger und Biirgerinnen ihre demokratische
Verantwortung wahrnahmen. Dazu be-
darf es vermutlich eines lang anhalten-
den Bewusstseinswandels.

Die Diplomarbeit von Heinz Ernst
kann in der Bibliothek und Dokumen-
tation von Pro Senectute Schweiz aus-
geliehen werden (Telefon 012838981).
Sie ist auch unentgeltlich als PDF-Datei
erhadltlich. ]

*Kurt Seifert ist bei Pro Senectute Schweiz fiir

sozialpolitische Grundsatzfragen und fiir die Er-
arbeitung von Stellungnahmen verantwortlich.

13

BILD: KEYSTONE



	Diskriminierung ist eine Realität

